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und des 
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Stellenbeschreibung 
- Vorsitzenden - 

im Bezirk Oberpfalz 

 
 

Aufgaben: 
 

 Verantwortlich für die Einhaltung der Satzung vom BSV 
 

 Der Vorsitzende des Bezirksrates ist für die Belange des Bezirkes verantwortlich. Er ist 
besonderer Vertreter i.S. d. § 30 BGB 

 

 Die finanzielle Verantwortung obliegt dem jeweiligen Bezirksratsvorsitzenden 
 

 Teilnahmepflicht an Sitzungen vom BSV 
 

 Teilnahmepflicht an Sitzungen vom BLSV 
 

 Berichtserstellung der Bezirksgeschäfte auf  Verlangen vom BSV 
 

 Führung der Bezirksgeschäfte gemeinsam mit den weiteren Bezirksratsmitglieder 
 

 Vertretung des Bezirks Oberpfalz gegenüber dem BSV und dem BLSV 
 

 Verantwortung für die Erstellung und Überwachung von Beschlüssen im Bezirksrat 
 

 Darstellung und Repräsentation des Bezirks Oberpfalz gegenüber der Öffentlichkeit in 
Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Überwachung und Kontrolle aller Vorgänge im Bezirk, insbesondere der Maßnahmen, die 
Kosten nach sich ziehen – in Absprache mit dem Schatzmeister  

 

 Einberufung und Leitung von Vereinsvertreterversammlungen  
 

 Einberufung und Leitung von Bezirksratssitzungen 
 

 Durchführung von Ehrungsmaßnahmen gemäß der Ehrenordnung des Bezirks Oberpfalz 
 

 Weisungsbefugnis gegenüber den anderen Bezirksratsmitglieder 
 

 Letzte Instanz für die Lösung von Konflikten im Bezirk 
 



 

 

Anforderungen: 
 

 Diplomatisches Geschick, analytisches Denkvermögen, Konfliktfähigkeit, 
organisatorisches und koordinatives Geschick und Repräsentationsfähigkeit. 

 

 Durchsetzungsvermögen 
 

 Delegationsfähigkeit 
 

 Kenntnis über die Strukturen und Aufgaben des Bezirks Oberpfalz mit seinen Organen, 
insbesondere des BSV und BLSV. 

 
 
Erläuterung: 

BSV = Bayerischer Schwimmverband 

BLSV = Bayerischer Landes-Sportverband 

 
Hinweis:  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. 
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche 
Schreibweise für die entsprechenden Stellenbeschreibungen gemeint ist. Dies gilt für alle erstellten 
Stellenbeschreibungen. 

 
 
Stand: 31.10.2013 


